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Walchenseecamp - Allgemeine Geschaftsbedingungen

1. Trager des Walchenseecamps und Weisungsbefugnis

Der Trager des Walchenseecamps ist der Walchenseeverein eV. Der
Kreisjugendring Munchen-Land (KJR) unterstutzt den Walchenseeverein e.V. beim
Betrieb des Walchenseecamps und ist der Ansprechpartner fur Buchungen. Jede
Nutzung des Platzes ist mit dem KJR abzustimmen. Berechtigte Vertreter*innen

des Walchenseevereins e.V. und des KJR haben Hausrecht.

2. Nutzung des Walchenseecamps

Die Belegung des Platzes ist nur Tragern der Jugendhilfe, wie etwa Einrichtungen
der Kinder- und Jugendarbeit, sowie Jugendgruppen und Jugendverbanden
gestattet. Das Walchenseecamp ist ein Selbstversorgerplatz. Jede Belegergruppe
ist selbst fur die Versorgung und fur die Gestaltung des Aufenthalts
verantwortlich.

3. Vertragsabschluss und Buchungskonditionen

Reservierungen konnen per E-Mail und uUber das Buchungsformular auf der
Homepage vorgenommen werden.

Mit der Reservierungsanfrage bietet der/die Interessent*in dem Kreisjugendring
MUnchen-Land in Vertretung des Walchenseevereins den Abschluss eines
Belegungsvertrages an.

Der Interessent/die Interessentin erhalt bei Annahme dieses Angebotes vom
Kreisjugendring Mdunchen-Land einen Belegungsvertrag, womit der Vertrag
geschlossen ist. Der Vertrag ist binnen zwei Wochen unterzeichnet an die

Geschaftsstelle des KJR zurlckzusenden.

Belegungsvertrage konnen nur mit volljahrigen Personen abgeschlossen werden.
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Mit Erhalt des Belegungsvertrages wird eine Anzahlung in Hohe von 500€ fallig.
Diese Anzahlung wird als Kaution fur die Belegung hinterlegt und im Anschluss
an den Aufenthalt mit der Schlussrechnung verrechnet. Die Anzahlung ist
innerhalb von 14 Tagen ab Zugang des Vertrages unter Angabe der
Belegungsnummer auf folgendes Konto zu Uberweisen:
Kreisjugendring Munchen-Land
Kreissparkasse Munchen-Starnberg
IBAN: DE95 7025 0150 0190 5707 47
BIC: BYLADEM1KMS
Der in den Belegungsunterlagen enthaltene Anmeldebogen ist vom/von der
Beleger*in vollstandig auszufullen und an den Kreisjugendring Munchen-Land
zu Ubermitteln.
Telefonische AuskUnfte, Nebenabreden und sonstige Zusicherungen, gleich
welcher Art, werden nur dann Vertragsbestandteil, wenn sie vom Kreisjugendring
MUnchen-Land schriftlich bestatigt worden sind.
3.1. Buchungsablauf und Preise

Die Nutzungsgebuhr pro Person und Nacht betragt 11,90 €.

Die Mindestbelegung betragt /5 Personen. Bei Unterschreitung der
Mindestbelegung wird eine Ausfallgebuhr in Hohe von 11,90€ pro Person und
Ubernachtung fallig. In begriindeten Ausnahmeféllen sind Einzelfalllosungen

moglich.
Folgende Gebuhren werden aufserdem in Rechnung gestellt:
Strom: Nach tatsachlichem Verbrauch zu 0,25 €/kWh

Eine Heizung ist in den Zelthiutten nicht vorgesehen. Bei Wunsch der

Belegergruppe konnen Elektroradiatoren zur Verflugung gestellt werden.
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Private Heizgerate durfen aus Sicherheitsgrinden nicht verwendet werden.

Die Schlussrechnung umfasst samtliche erbrachte Leistungen. Sie wird dem/der
Beleger*in im Anschluss an den Aufenthalt am Walchenseecamp schriftlich
Ubermittelt und ist innerhalb von 14 Tagen ab Zugang der Rechnung zu

begleichen.

3.2 Stornierung und Fristen

Der/die Beleger*in kann jederzeit mit entsprechender schriftlicher Erklarung
gegenuber dem Kreisjugendring Munchen-Land vom geschlossenen Vertrag
zurucktreten. Im Falle des Rucktritts vom Belegungsvertrag verpflichten Sie sich,
uns spatestens 3 Monate vor dem Ankunftstag zu benachrichtigen, dass die

Belegung nicht stattfinden kann.

Bei nicht rechtzeitig erfolgter Abmeldung werden folgende Ausfallgebuhren

berechnet:

3 Monate vor Belegung: 20 %
2 Monate vor Belegung: 50 %
1 Monat vor Belegung: 100 %

der Ausfallgebuhren fur die in den Belegungsunterlagen angemeldete
Personenzahl.
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4. Verantwortung & Haftung

Der/die Beleger*In und die ihn/sie begleitenden Personen verpflichten sich, den
Platz des Camps sowie alle Gebaude, Einrichtungen und das Inventar pfleglich zu
behandeln. Fur Verluste und jegliche Schaden haftet der/die Beleger*In des
Platzes. Insbesondere ist der/die Beleger*in fUr Beschadigungen der Anlagen und
Einrichtungen, soweit sie von ihm/ihr oder den zu seiner/ihrer Gruppe gehorenden
Personen verursacht worden sind. Verursachte Schaden sind dem Kreisjugendring
MUnchen-Land unverzuglich zu melden. Fehlendes oder beschadigtes Inventar

wird der Belegergruppe in Rechnung gestellt.

Die Nutzung des Gelandes und aller Gebaude durch die Belegergruppen erfolgt
eigenverantwortlich. Die Aufsichtspflicht liegt bei den verantwortlichen

Leitungspersonen der jeweiligen Belegergruppe.

Der Kreisjugendring Munchen-Land in Vertretung des Walchenseevereins e.V.
weist im Rahmen der Haftung ausdrucklich darauf hin, dass auch aus der Natur
und Umwelt herruhrende Unregelmaliigkeiten, Beschadigungen oder Verluste,
etwa durch Aste, Insekten, sonstige wildlebende Tiere Witterungsbedingungen
etc. auftreten konnen. Eine Haftung fur dadurch verursachte Schaden
sowie durch hohere Gewalt ist ausgeschlossen. Eine Haftung fur den Verlust oder

Diebstahl von Wertsachen wird nicht Ubernommen.

Weder der Walchenseeverein e.V. noch der Kreisjugendring Munchen-Land
haften fUr Schaden, die durch den Ausfall oder die Storung der Wasser-, oder

Stromversorgung entstehen.

Bei in sonstiger Weise verursachten Schaden haftet der Walchenseeverein e.V.
bei Vorsatz und grober Fahrlassigkeit, auch seiner Erfullungsgehilfen, nach den
gesetzlichen Bestimmungen. Das gleiche gilt bei fahrlassig verursachten Schaden
aus der Verletzung des Lebens, des Korpers oder der Gesundheit. Bei fahrlassig
verursachten Sach- oder Vermogensschaden haften der Walchenseeverein e.V.

und seine Erfullungsgehilfen nur bei der Verletzung einer wesentlichen
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Vertragspflicht, jedoch der Hohe nach beschrankt auf die bei Vertragsschluss
vorhersehbaren und vertragstypischen Schaden.

5. Platzordnung

Die Platzordnung ist wesentlicher Bestandteil der Vertragsunterlagen. Jede
Belegergruppe verpflichtet bei Abschluss des Belegungsvertrages zur Einhaltung

der in der Platzordnung festgeschriebenen Regeln.

6. Schriftformerfordernis, Gerichtsstand

Anderungen und Ergdnzungen der mit dem Kreisjugendring Minchen-Land
geschlossenen Vertrage bedurfen der Schriftform. Ausschlielslicher Gerichtsstand

fur alle Streitigkeiten aus dem Vertrag ist Garmisch-Partenkirchen.



	Die Nutzungsgebühr pro Person und Nacht beträgt 11,90 €.

